
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Gemeinde Schkopau 
 

Aufhebung 
Bebauungsplan Nr. 2 

„Am Schkeuditzer Weg/Gartenanlage“ 
OT Röglitz 

 
 
 
 
 

Abwägung  
 
 

zur Beteiligung der Bürger nach § 3 (2) BauGB  
und der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach  

§ 4 (2) BauGB sowie der Nachbargemeinden nach § 2 (2) BauGB 
 
 
 
 
 
 

 
März 2023 

 
 
 



Seite 1 

 

 

 

Gemeinde Schkopau  Entwurf 09/2022 
Aufhebung  
Bebauungsplan Nr. 2 „Am Schkeuditzer Weg“, OT Röglitz 

Lfd. Nr. der Versandliste    2 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (öffentliche Auslegung)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Da seitens des ALFF keine Bedenken gegen die Aufhebung des Bebauungsplans bestehen, ist 
eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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Gemeinde Schkopau  Entwurf 09/2022 
Aufhebung  
Bebauungsplan Nr. 2 „Am Schkeuditzer Weg“, OT Röglitz 

Lfd. Nr. der Versandliste    3 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (öffentliche Auslegung)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Da die Belange des LAGB, Abt. Bergbau der Aufhebung des Bebauungsplans nicht 
entgegenstehen, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
zu 2) Da seitens des LAGB, Abt. Geologie keine Bedenken gegen die Aufhebung des Bebauungs-
plans bestehen, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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Gemeinde Schkopau  Entwurf 09/2022 
Aufhebung  
Bebauungsplan Nr. 2 „Am Schkeuditzer Weg“, OT Röglitz 

Lfd. Nr. der Versandliste    3 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (öffentliche Auslegung)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 4 

 

 

 

Gemeinde Schkopau  Entwurf 09/2022 
Aufhebung  
Bebauungsplan Nr. 2 „Am Schkeuditzer Weg“, OT Röglitz 

Lfd. Nr. der Versandliste    5 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (öffentliche Auslegung)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Da seitens des SG Raumordnung auch zum Vorentwurf keine Einwände gegen die Aufhe-
bung des Bebauungsplans geäußert wurden, ist eine Abwägungsentscheidung nicht 
erforderlich. 
 
 
 
 
zu 2) Die Feststellungen wurden zur Kenntnis genommen.  
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Gemeinde Schkopau  Entwurf 09/2022 
Aufhebung  
Bebauungsplan Nr. 2 „Am Schkeuditzer Weg“, OT Röglitz 

Lfd. Nr. der Versandliste    5 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (öffentliche Auslegung)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 

zu 3) Der Hinweis wurde in der Form berücksichtigt, dass die Präambel neu formuliert und vermerkt 
wurde, dass die aufgeführten Gesetze „in der zur Zeit gültigen Fassung“ die Rechtsgrundlage 
bilden. 
 
zu 4) Der Hinweis wurde berücksichtigt. Das Kommunalverfassungsgesetz wurde gestrichen. 
 
zu 5) Der Hinweis wurde berücksichtigt. Der Ausfertigungsvermerk wurde korrigiert. 
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Gemeinde Schkopau  Entwurf 09/2022 
Aufhebung  
Bebauungsplan Nr. 2 „Am Schkeuditzer Weg“, OT Röglitz 

Lfd. Nr. der Versandliste    6 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (öffentliche Auslegung)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Da die Regionale Planungsgemeinschaft auch in ihrer Stellungnahme zum Vorentwurf keine 
Bedenken gegen die Aufhebung des Bebauungsplans geäußert hat, ist eine Abwägungsentschei-
dung nicht erforderlich. 
 
 
 
zu 2) Da aus regionalplanerischer Sicht keine Bedenken gegen die Aufhebung des Bebauungs-
plans bestehen, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
 
 
zu 3) Die Hinweise wurden beachtet. Die oberste Landesentwicklungsbehörde wurde mit dem 
Vorentwurf ebenfalls um Abgabe einer Stellungnahme gebeten. In seiner Stellungnahme vom 
07.09.2022 hat das MID festgestellt, dass die Aufhebung des Bebauungsplans nicht raum-
bedeutsam ist und es demzufolge keiner landesplanerischen Abstimmung bedarf, 
 
 
zu 4) Die Informationen wurden zur Kenntnis genommen. 
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Gemeinde Schkopau  Entwurf 09/2022 
Aufhebung  
Bebauungsplan Nr. 2 „Am Schkeuditzer Weg“, OT Röglitz 

Lfd. Nr. der Versandliste    6 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (öffentliche Auslegung)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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Gemeinde Schkopau  Entwurf 09/2022 
Aufhebung  
Bebauungsplan Nr. 2 „Am Schkeuditzer Weg“, OT Röglitz 

Lfd. Nr. der Versandliste    7 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (öffentliche Auslegung)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da seitens der HWS keine Einwände gegen die Aufhebung des Bebauungsplans bestehen, ist eine 
Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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Gemeinde Schkopau  Entwurf 09/2022 
Aufhebung  
Bebauungsplan Nr. 2 „Am Schkeuditzer Weg“, OT Röglitz 

Lfd. Nr. der Versandliste    9 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (öffentliche Auslegung)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Feststellung wurde zur Kenntnis genommen. Bezüglich der genannten Stellungnahme vom 
04.08.2022 wird auf die folgenden Abwägungsbögen verwiesen. 
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Gemeinde Schkopau  Vorentwurf 04/2022 

Aufhebung  
Bebauungsplan Nr. 2 „Am Schkeuditzer Weg“, OT Röglitz 

Lfd. Nr. der Versandliste   10 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegung)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Die Information wurde zur Kenntnis genommen. Dem übergebenen Lageplan ist zu 
entnehmen, dass eine Gasleitung im Schkeuditzer Weg verläuft. 
 
 
 
 
 
 
zu 2) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Vorliegend handelt es sich um die Aufhebung 
eines Bebauungsplans. Baumaßnahmen, die den Leitungsbestand berühren könnten, sind 
demzufolge nicht zu erwarten. 
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Gemeinde Schkopau  Vorentwurf 04/2022 

Aufhebung  
Bebauungsplan Nr. 2 „Am Schkeuditzer Weg“, OT Röglitz 

Lfd. Nr. der Versandliste   10 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegung)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
zu 3) Die Informationen wurden zur Kenntnis genommen. 
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Gemeinde Schkopau  Entwurf 09/2022 
Aufhebung  
Bebauungsplan Nr. 2 „Am Schkeuditzer Weg“, OT Röglitz 

Lfd. Nr. der Versandliste   13 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (öffentliche Auslegung)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da seitens der Stadt Halle (Saale) keine Bedenken gegen die Aufhebung des Bebauungsplans 
bestehen, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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Gemeinde Schkopau  Entwurf 09/2022 
Aufhebung  
Bebauungsplan Nr. 2 „Am Schkeuditzer Weg“, OT Röglitz 

Lfd. Nr. der Versandliste   14 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (öffentliche Auslegung)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da seitens der Stadt Leuna keine Einwände gegen die Aufhebung des Bebauungsplans bestehen, 
ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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Gemeinde Schkopau  Entwurf 09/2022 
Aufhebung  
Bebauungsplan Nr. 2 „Am Schkeuditzer Weg“, OT Röglitz 

Lfd. Nr. der Versandliste   15 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (öffentliche Auslegung)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
Da seitens der Stadt Merseburg keine Hinweise gegeben werden, ist eine Abwägungsentschei-
dung nicht erforderlich. 
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Gemeinde Schkopau  Entwurf 09/2022 
Aufhebung  
Bebauungsplan Nr. 2 „Am Schkeuditzer Weg“, OT Röglitz 

Lfd. Nr. der Versandliste   16 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (öffentliche Auslegung)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da seitens der Stadt Schkeuditz auch zum Vorentwurf keine Einwände gegen die Aufhebung des 
Bebauungsplans geäußert wurden, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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Gemeinde Schkopau  Entwurf 09/2022 
Aufhebung  
Bebauungsplan Nr. 2 „Am Schkeuditzer Weg“, OT Röglitz 

Lfd. Nr. der Versandliste   17 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (öffentliche Auslegung)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da die Belange der Gemeinde Kabelsketal von der Aufhebung des Bebauungsplans nicht betroffen 
sind, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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Gemeinde Schkopau  Entwurf 09/2022 
Aufhebung  
Bebauungsplan Nr. 2 „Am Schkeuditzer Weg“, OT Röglitz 

Lfd. Nr. der Versandliste   18 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (öffentliche Auslegung)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da die Belange der Gemeinde Teutschenthal von der Aufhebung des Bebauungsplans nicht 
berührt sind, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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